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Planzeichenerklärung 
Planzeichen Erläuterungen mit Rechtsgrundlagen 

I. Festsetzungen 

Art und Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) 1 BauGB 

 Allgemeine Wohngebiete 

 Grundflächenzahl 

 Max. zulässige Zahl der Vollgeschosse 

 Max. zulässige Firsthöhe 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche gem. § 9 (1) 2 BauGB 

 Offene Bauweise 

 Nur Einzelhäuser zulässig 

 Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

 Baugrenze 

Verkehrsflächen gem. § 9 (1) 11 BauGB 

 Straßenbegrenzungslinie 

 Straßenverkehrsfläche 

 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

 Verkehrsberuhigter Bereich  Fußweg 

Flächen für Versorgungsanlagen gem. 9 (1) 12 und 14 BauGB 

 Flächen für Versorungsanlagen 

 Trafostation  Pumpstation - Schmutzwasser 

Grünflächen gem. § 9 (1) 15 BauGB 

 Grünflächen 

 Privates Abschirmgrün  Öffentliches Abstandsgrün 

 
Retentions- und 
Versickerungsanlage 

  

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) 20 BauGB 

 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 

 Knickschutzstreifen 

Anpflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen  
gem. § 9 (1) 25a+b BauGB 

 Erhaltung von Bäumen 

 Anpflanzung von Bäumen (möglicher Standort) 

Sonstige Planzeichen 

 
Umgrenzung von Flächen die von Bebauung freizuhalten sind  
gem. § 9 (1) 10 BauGB 

 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gem. § 9 (1) 21 BauGB 

 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  
gem. § 9 (7) BauGB 

 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen  
gem. § 16 (5) BauNVO 

 Vermaßung in m 

II. Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 (6) BauGB 

 Anbauverbotszone gem. § 29 StrWG 

 Ortsdurchfahrtsgrenze gem. § 4 (2) StrWG 

 Knick gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LnatSchG 
 

OD KM 1.440

WA

15,00

K

0,3

II

FH 10 m

o

E

ED

 

III. Darstellungen ohne Normcharakter 

 Vorhandene Gebäude 

 Vorhandene Flurstücksgrenzen/Flurstücksbezeichnung 

 In Aussicht genommene Grundstücksgrenzen 

 Flurgrenze 

 Höhenlinien 

 Vorhandene Böschungen 

 Sichtdreieck 

 Öffentlicher Parkplatz 

 Mülltonnenstandplatz 

 Grundstücksnummerierung 

 Sonstige vorhandene Bäume 

 Künftig fortfallende Bäume 

 Lage der Schnittdarstellung 

 

M

1

25.00

118

31

P

A A'

Schnitt B-B' Haupterschließungsstraße

2,00

10,50

Schnitt A-A' Wohnerschließung mit Entwässerungsmulde

4,50

Systemschnitte
Maßstab 1:100

1,00 3,00

21,00

2,00 2,00 5,00 3,50 2,00

Text (Teil B) 
Hinweis: Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 3  BauGB nur zu den geänderten bzw.  

ergänzten Planinhalten abgegeben werden, diese sind markiert. 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) 1 BauGB 
Die im Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 (3) BauNVO zulässigen Ausnahmen sind nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig gem. § 1 (6) BauNVO. 

Die in der Planzeichnung festgesetzten max. zulässigen Gebäudehöhen beziehen sich auf die Höhe 
des fertig hergestellten Erdgeschossfussbodens (OKF EG). Die Sockelhöhe (OKF EG über Anschluss 
des Geländes) beträgt im Mittel 0,60 m. 

2. Mindestgrundstücksgröße gem. § 9 (1) 3 BauGB 

Die Mindestgrundstücksgröße für Einzelhäuser beträgt 500 m². 

Die Mindestgrundstücksgröße für Doppelhaushälften beträgt 350 m². 

Die Mindestgrundstücksgröße für Mehrfamilienhäuser beträgt 800 m². 

3. Garagen und Nebenanlagen gem. § 9 (1) 4 BauGB 

Die Errichtung von Nebengebäuden, Garagen und Carports ist innerhalb eines 3 m breiten Streifens
hinter der Straßenbegrenzungslinie nicht zulässig gem. §§ 12 (6), 14 BauNVO. 

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden gem. § 9 (1) 6 BauGB 

Je Einzelhaus sind max. 2 Wohnungen, je Doppelhaus sind max. 4 Wohnungen und je Mehrfamilien-
haus sind max. 6 Wohnungen zulässig. 

5. Von der Bebauung freizuhaltende Flächen gem. § 9 (1) 10 BauGB 
Auf den von Bebauung freizuhaltenden Grundstücksflächen sind Hochbauten jeder Art sowie Auf-
schüttungen und Abgrabungen ab 30 m³ unzulässig. Stellplätze sind zulässig. 

6. Verkehrsflächen gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Die straßenbegleitenden Flächen entlang der Erschließungsstraße sind mit einer Muldenkaskade 
auszustatten. Die Mulden sollen eine Breite zwischen 2,70 m bis 3,00 m aufweisen. Die Mulden dürfen 
durch die Anlage von Zufahrten auf einer Länge von jeweils max. 5 m unterbrochen werden. 

7. Grünflächen gem. § 9 (1) 15 BauGB 

Auf den Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Abschirmgrün“ sind bauliche Anlagen, Versiege-
lungen jeglicher Art, Ablagerungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie der Einsatz von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln unzulässig. 

Auf der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ sind bauliche Anlagen, Versiegelun-
gen jeglicher Art sowie Ablagerungen unzulässig. 

Auf der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Retentions- und Versickerungsanlage“ ist eine Versi-
ckerungseinrichtung mit einer max. Wassertiefe von 0,30 m anzulegen. Die Grünfläche ist als Gras-
und Krautflur auszubilden. Bauliche Anlagen, Versiegelungen jeglicher Art und Ablagerungen sowie 
der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. 

8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) 20 BauGB 

Die festgesetzten Knickschutzstreifen sind als Gras- und Krautflur auszubilden, die 1-2x jährlich nicht 
vor dem 1. August zu mähen sind. Die Einsaat von regionalen Saatmischungen mit insektenfreundli-
chen Blühpflanzen ist zulässig. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Dünge-
und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Bauliche Anlagen, Versiegelungen jeder Art, Aufschüttun-
gen, Abgrabungen und Ablagerungen sind unzulässig. Die Knickschutzstreifen sind zu den Wohn-
baugrundstücken auszuzäunen. 

Grundstückszufahrten und die befestigten Flächen der Baugrundstücke (bspw. Stellplätze, Wege) 
sind wasserdurchlässig herzustellen. 

Anfallendes Oberflächenwasser ist vollständig auf den Grundstücken in geeigneten Einrichtungen 
(Zisternen) zurückzuhalten und zur Gartenbewässerung bzw. als Brauchwasser zu nutzen. Für jedes 
Baugrundstück ist eine Zisterne mit einem Volumen von mind. 2,5 m³ vorzusehen. Bei Bedarf sind 
Versickerungsanlagen auf dem Baugrundstück vorzusehen. 

Die Anlage von Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung ist unzulässig. 

Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden mit Neigungen unter 25°, welche nicht zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energien nutzbar sind, sowie Dachflächen von Nebenanlagen (Garagen, Car-
ports, etc.) sind mindestens extensiv zu begrünen. 

Anfallendes Oberflächenwasser ist auf den Grundstücken in geeigneten Einrichtungen (Zisternen) zu-
rückzuhalten und für die Gartenbewässerung zu nutzen. 

Im Rahmen der Baumaßnahmen auf den privaten Grundstücken abgetragener Oberboden ist nach 
Abschluss der Baumaßnahmen auf den jeweiligen Grundstücken wieder einzubauen. 

Auf den unbebauten Grundstücksteilen ist das natürliche Geländeniveau nach Abschluss der Bau-
maßnahme mit einer Höhentoleranz von 0,80 m wiederherzustellen. Stützmauern zur Einfügung bauli-
cher Anlagen sind nur bis zu einer sichtbaren Höhe von 1,20 m zulässig. Böschungen sind nur bis zu 
einem Verhältnis von max. 1 : 1,5 zulässig. 

Dem Plangebiet werden folgende externe Kompensationsmaßnahmen zugeordnet: Wird bis zur Aus-
legung ergänzt. 

9. Bauliche Anlagen und technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung gem. § 9 (1) 23b BauGB 

Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sind zu mind. 50% mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren 
Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 

Werden Solarwärmekollektoren auf Dachflächen errichtet, so können die hiervon beanspruchten 
Flächen auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. 

10. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bin-
dungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25a+b BauGB 

Für die anzupflanzenden Bäume sind heimische, standortgerechte Laubbäume als Hochstamm mit 
einem Stammumfang von mind. 12 - 14 cm zu wählen. Von den im Plan dargestellten Pflanzstandor-
ten kann abgewichen werden. Die im Straßenraum zu pflanzenden Bäume sind mit gras-, stauden-
oder strauchbewachsenen Vegetationsflächen/Baumscheiben von mind. 6 m² zu versehen. Die 
Vegetationsflächen/Baumscheiben sind gegen ein Befahren durch Fahrzeuge zu sichern. 

Je Baugrundstück ist mind. ein heimischer, standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang 
von mind. 12 – 14 cm bzw. ein Obstbaum mit einem Stammumfang von mind. 8 – 10 cm zu pflanzen. 

Alle neu zu pflanzenden Vegetationselemente sind auf Dauer zu erhalten. Abgänge sind in gleicher 
Art und Qualität zu ersetzen. 

Alle zum Erhalt festgesetzten Vegetationselemente sind auf Dauer zu erhalten. Abgänge sind in glei-
cher Art zu ersetzen. 

11. Gestaltung gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 LBO 

Die Dächer der Hauptgebäude sind gleichwinklig mit einer Neigung von 15 bis 48° auszuführen. 

Die Außenfassaden der Hauptgebäude sind mit Sichtmauerwerk, als Putzfassade oder mit einer Holz-
verschalung zu gestalten. Grelle Farben (Rosa, Pink, Lila) sind nicht zulässig. 

Für die Dacheindeckung sind rote, rotbraune oder anthrazitfarbene Dachsteine zu verwenden. 
Hochglänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Gründächer sind zulässig. 

Doppelhäuser sind in ihrer Dachform und Traufhöhe einheitlich zu gestalten. 

Die der Straße zugewandten Einfriedungen sind bis max. 1,00 m Höhe zulässig. 

Hinweise 
Im Zuge der Anlage des Fußweges ist eine ökologische Baubegleitung in Form eines Baumsachverständi-
gen hinzuzuziehen. 

Die Beseitigung von Gehölzen sowie das Fällen von Bäumen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur in der 
Zeit vom 1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar durchgeführt werden. 

Die Baufeldfreimachung hat zum Schutz vor Bodenbrütern und ihrer Eier zwischen Anfang September und 
Mitte März zu erfolgen. Sollte der Beginn der Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit erfolgen, so ist dies nur 
zulässig, wenn zuvor von fachkundiger Seite sichergestellt wird, dass die zu bebauenden Flächen nicht 
von Bodenbrütern besetzt sind. 

Die Beseitigung von Knickgehölzen ist zum Schutz von Haselmäusen ausschließlich zwischen Anfang Ok-
tober und Ende Februar durchzuführen. Die Stubben sind zunächst im Boden zu belassen. Die Beseitigung 
der Stubben und Knickwälle darf erst im Mai erfolgen. 

Im Geltungsbereich sind für die Außenbeleuchtung insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel zu 
verwenden. 

Zum Schutz von Amphibien und Reptilien sind Fallenwirkungen, z.B. durch Oberflächenentwässerung oder 
Kantsteine, zu vermeiden. 

Für die Außenanlagen sind fledermaus- und insektenfreundliche Leuchtmittel mit ausschließlich warm-
weißem Licht bis maximal 3.000 Kelvin und geringen UV- und Blaulichtanteilen zu verwenden. Die Be-
leuchtung ist in möglichst geringer Höhe anzubringen und nach unten abstrahlend auszurichten. 

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der K 88 unter-
bleibt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der An-
bringung nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder deren 
Wirkung beeinträchtigen können. 

Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze richtet sich nach der Satzung der Gemeinde Rümpel 
über die Herstellung notwendiger Stellplätze für das gesamte Gemeindegebiet (Stellplatzsatzung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2019. 

Planverfasser: 
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Gebiet: Westlicher Ortsausgang, nördlich Klinkener Weg (K 88), westlich der Bebauung Wiesenstraße

Satzung der Gemeinde Rümpel über den Bebauungsplan Nr. 7

Planzeichnung (Teil A) 
Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 348), die Landesbauordnung des Landes Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBl. Schl.-H. 2024, 504), zuletzt geändert 
durch Art. 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 875, 928), die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Art. 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) sowie die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176). 

Gemeinde Rümpel 
Kreis Stormarn 
 

Bebauungsplan Nr. 7 
Gebiet:  Westlicher Ortsausgang, nördlich Klinkener Weg (K 88),  

westlich der Bebauung Wiesenstraße 

 

 

 

 

Planstand: Erneute Auslegung gem. § 4a (3) BauGB, GV 10.06.2026 
 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom __.__.____ folgende Satzung über den 
Bebauungsplan Nr. 7, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
erlassen:

Verfahrensvermerke 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 19. Mai 2021. 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Oldesloer Markt am 
                  erfolgt. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde in Form einer 
öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 31. März 2022 bis einschließlich 2. Mai 2022 durchgeführt. 

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wur-
den gem. § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB am 30. März 2022 unterrichtet und zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. 

4. Die Gemeindevertretung hat am 13. Dezember 2023 den Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
sowie die Begründung haben in der Zeit vom 12. Februar 2024 bis einschließlich 15. März 2024 während 
folgender Zeiten jeweils am Mo., Di., Do. und Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr und Do. von 14.00 bis 17.30 Uhr 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten elektronisch,
alternativ auch schriftlich oder nach Terminvereinbarung zur Niederschrift geltend gemacht werden 
können, am                         im Oldesloer Markt und im Internet ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt 
der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden 
Unterlagen wurden unter “www.amt-bad-oldesloe-land.de“ zur Beteiligung der Öffentlichkeit zusätzlich 
ins Internet eingestellt. 

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wur-
den gem. § 4 Abs. 2 BauGB am 12. Februar 2024 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Rümpel, Siegel Bürgermeister

7. Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 12. Februar 2024 und 10. Juni 2026 geprüft. Das 
Ergebnis wurde mitgeteilt. 

8. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) geändert Der erneute 
Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie 
die Begründung wurden mit verkürzter Frist in der Zeit vom                             bis einschließlich 
                              nach § 4a Abs. 3 BauGB im Internet unter “ https://www.amt-bad-oldesloe-
land.de/willkommen/bauen-wohnen/bauleitplanung“ veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde mit 
dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist von jedermann elektronisch, 
schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am                             im Oldesloer 
Markt und Internet ortsüblich bekannt gemacht. Es wurde eine eingeschränkte Beteiligung gem. § 4a 
(3) 4 BauGB durchgeführt. Zusätzlich wurden die Unterlagen in Papierform für die Dauer des Veröffentli-
chungszeitraumes im Amt Bad Oldesloe-Land während der Sprechzeiten zur Einsicht bereitgehalten. 

9. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
-bezeichnungen sowie bauliche Anlagen, mit Stand vom                           , in den Planunterlagen enthal-
ten und maßstabsgerecht dargestellt sind. 

Bad Oldesloe, Siegel Öffentl. best. Vermessungsingenieurin

10. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), am                          als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss 
gebilligt. 

Rümpel, Siegel Bürgermeister

11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

Rümpel, Siegel Bürgermeister

12. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der Ge-
meinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer 
während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt 
Auskunft erteilt, sind am                                 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie 
auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das 
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des 
§ 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am                                     in Kraft 
getreten. 

Rümpel, Siegel Bürgermeister

Hinweis: Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 3  BauGB nur zu den geänderten bzw. ergänzten Planinhalten

abgegeben werden.

Die Planinhalte wurden in folgenden Bereichen geändert oder ergänzt:

- Einbeziehung der K 88 in den Plangeltungsbereich über die volle Breite des Plangebietes

- Anpassung des Verlaufs und der Dimensionierung der Verkehrsflächen mit den besonderen Zweckbestimmungen

"Verkehrsberuhigter Bereich" und "Fußweg"

- Entfall des geplanten Knickdurchbruches an der nördlichen Plangebietsgrenze in Verlängerung der

Erschließungsstraße

- 2 Bestandsbäume an der K88 nicht mehr zum Erhalt festgesetzt sondern als künftig fortfallend


